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Erlass vom XXX zur Anwendung von Artikel 242a des Allgemeinen Steuergesetzbuchs
NOR-NR.: [...]
Die Ministerin für Solidarität und Gesundheit und der Minister für staatliches Handeln und öffentliche Haushalte,
gestützt auf das Handelsgesetzbuch, insbesondere Artikel R. 123-221;
gestützt auf das Allgemeine Steuergesetzbuch, insbesondere Artikel 242a;
gestützt auf das Gesetz Nr. xxxx-xx vom xxx zur Betrugsbekämpfung, insbesondere Artikel XX [Nr. 4 des Gesetzentwurfs];
gestützt auf die Stellungnahme der Zentralstelle der Sozialversicherungsträger (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) vom xxx,
erlassen Folgendes:
Artikel 1
Anhang IV Buch I Teil I Titel I Kapitel III des Allgemeinen Steuergesetzbuchs wird durch einen Abschnitt V mit folgender Überschrift ergänzt: „Pflichten der Betreiber von Online-Plattformen“, der aus den Artikeln 23 Le bis 23 Lj mit folgendem Wortlaut besteht:
„Artikel 23 Le. – I. – Für die Anwendung von Artikel 242a Nummer 1 des Allgemeinen Steuergesetzbuchs übermitteln die in Absatz 1 desselben Artikels genannten Unternehmen bei allen über eine elektronische Kontaktaufnahme-Plattform durchgeführten Transaktionen den Verkäufern, Dienstleistungserbringern oder an dem Austausch oder der gemeinsame Nutzung von Waren oder Dienstleistungen beteiligten Parteien, wenn diese bei den Transaktionen Beträge eingenommen haben, Informationen über die für diese Beträge geltenden Steuerregelungen und sozialrechtlichen Vorschriften, die dadurch entstehenden Melde- und Zahlungspflichten gegenüber der Steuerbehörde und gegenüber den für die Einziehung der Sozialbeiträge zuständigen Stellen sowie über die bei Nichterfüllung dieser Pflichten drohenden Sanktionen.
„II. – Die von den unter Nummer I genannten Unternehmen betriebenen Websites enthalten direkte oder indirekte Hypertext-Links zu den Websites der Steuerbehörde und der Sozialversicherungsträger, über die der Zugang zu den unter Nummer I genannten Informationen möglich ist. Die unter Nummer I vorgesehene Pflicht gilt als erfüllt, wenn diese Hypertext-Links in lesbarer Weise in den Mitteilungen enthalten sind, die an die an den Transaktionen beteiligten Parteien gemäß Nummer I übermittelt werden.
„Die Liste dieser Links wird im Amtsblatt für öffentliche Finanzen – Steuern (Bulletin officiel des finances publiques-impôts; BOFiP-Impôts) veröffentlicht.
„Artikel 23 Lf. – Die Details zur Identifikation der Plattformbetreiber gemäß Artikel 242a Nummer 2 Buchstabe a des Allgemeinen Steuergesetzbuchs umfassen Folgendes: 
„1. Firmenbezeichnung;
„2. Niederlassungsort am 1. Januar des Jahres, in dem das genannte Dokument übermittelt wird;
„3. Umsatzsteueridentifikationsnummer oder, wenn sie über keine solche verfügen, Identitätsnummern gemäß Artikel R. 123-221 des Handelsgesetzbuchs oder, bei nicht gebietsansässigen Unternehmen, Registrierungsnummer bei der Steuerbehörde des Landes, in dem sie ansässig sind.
„Artikel 23 Lg. – Die Details zur Identifikation der Nutzer gemäß Artikel 242a Nummer 2 Buchstabe b des Allgemeinen Steuergesetzbuchs umfassen Folgendes:
„1. Bei natürlichen Personen:
„a) Familienname oder Gebrauchsname;
„b) Vornamen;
„c) Anschrift des Wohnsitzes;
„d) Telefonnummer;
„e) E-Mail-Adresse;
„f) Geburtsdatum;
„g) beläuft sich der Bruttogesamtbetrag der von dem Nutzer innerhalb des betreffenden Jahres durchgeführten Transaktionen auf mindestens 1000 EUR, hat der Plattformbetreiber: 
„i) entweder den Familiennamen oder Gebrauchsnamen, die Vornamen und das Geburtsdatum des Nutzers zu überprüfen, indem dieser eine Kopie eines Ausweisdokuments vorlegt; 
„ii) oder der Behörde die Registrierungsnummer des Nutzers in der Datei zur Vereinfachung der Steuerverfahren (simplification des procédures d'imposition, SPI) mitzuteilen, nachdem er deren Aufbau, Format und Algorithmus überprüft hat.
„2. Bei juristischen Personen oder natürlichen Personen, die als Gewerbetreibende agieren:
„a) Firmenbezeichnung;
„b) bekannter Niederlassungsort des Akteurs am Datum der Übermittlung des Dokuments;
„c) Umsatzsteueridentifikationsnummer oder, wenn sie über keine solche verfügen, Identitätsnummern gemäß Artikel R. 123-221 des Handelsgesetzbuchs oder, bei nicht gebietsansässigen Unternehmen, Registrierungsnummer bei der Steuerbehörde des Landes, in dem sie ansässig sind;
„d) E-Mail-Adresse.
„Artikel 23 Lh. – Die Plattformbetreiber können den in Artikel 242a Nummer 2 Buchstabe d des Allgemeinen Steuergesetzbuchs genannten Bruttogesamtbetrag näher spezifizieren, indem sie den Betrag der unter Nummer 3 Absatz 2 dieses Artikel genannten Transaktionen und den Betrag der sonstigen Transaktionen getrennt ausweisen.
„Artikel 23 Li. – Die in Artikel 242a Nummer 2 Buchstabe e des Allgemeinen Steuergesetzbuchs genannten Bankdaten sind der Bankidentifizierungscode (BIC) und die internationale Bankkontonummer (IBAN).
„Diese Daten gelten als den Unternehmen bekannt, sobald diese direkt Beträge an den Nutzer überweisen oder hierzu auf einen Dienstleistungserbringer zurückgreifen.“.  
„Artikel 23 Lj. – Für die Anwendung von Artikel 242a Nummer 3 Absatz 3 des Allgemeinen Steuergesetzbuchs:
„1. wird der Jahresgesamtbetrag der von einem Nutzer auf einer Plattform eingenommenen Beträge auf 3000 EUR festgesetzt;
„2. wird die Jahresanzahl der von einem Nutzer auf einer Plattform durchgeführten Transaktionen auf 20 festgelegt:“.  
Artikel 2
Die Ministerin für Solidarität und Gesundheit und der Minister für staatliches Handeln und öffentliche Haushalte werden jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt, der im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht wird.
Geschehen am 
Die Ministerin für Solidarität und Gesundheit,
Agnès BUZYN
Der Minister für staatliches Handeln und öffentliche Haushalte,
Gérald DARMANIN
